
Gemeindevorstand der Gemeinde Alsbach-Hähnlein
Bickenbacher Straße 6, 64665 Alsbach-Hähnlein

Pirat€ryartei Darmstadt/
Darmstadt-Dieburg/Odenwald
HerrnMichael Pdm
Momarter Str. 8
64732BadKönig

Eemeimde
Alsbash-*{ä hn le ln
Der Gemeindevorstand

Bickenbacher Straße 6
64665 Alsbach-Hähnlein

Telefon 06257 500 B0
Durchwahl 06257 500 8-
Telefax 06257 500 8-60i

E-Mail:
info@alsbach-haehnlein.de

öffnungszeiten:
montags bis donnerstags
von 7:30 bis 12:00 Uht
donnerstags von 1 3:00 bis 1 8:00 Uhr

lhr Zeiehen

Europawahl am 25.05 2014;
hier: Pleketierung im öfienflichen Verkehrrranm der Gemeinde Alsbach-Hähnlein

. 
SehgeehrteDamenrmdHerren,

in Erledigung Ihres Antrages vom 04.03.2014 erhalten Sie die Erlaubnis die beantagte Plakatierung
- vorz-unehmen Dabei ist folgendes zu beachten:

l: ,,Mit.(ler,Plqt{atierung darf frühestens 6 Wochen vor dem Wahltermin begonnen werden.

2 Oie an- lllgun€ vgx Walrlplakaten an Verkehrszeichen und -einrichtungen ist unzulässig.

Die Wahlplakate dürfen nicht Anlass zu Verwechslungen mit arntlichen Verkehrszeichen und
vl[rvg

Verkehrseinri.h ,,g"ben oder deren Wirkung beeintächtigen. Die Wahlplakate müssen blendfrei

dass das

Lichtraumproftf 1-i4OeOielr. 50 cm von Außenkante Bordstein) nicht eingesckänkt wird.

Linser Zeichen
764.601rß

Datum
06.03.14

Zahlungen an:
Gemeinschattskasse Darmstadt
Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt
Kto-l{r.548 2AA,BLZ 508 501 50

IBAN: 0E86 5085 0150 0000 5482 00
BIC; HELADEF]DAS I

steuer-lilr. 007 226 01638
USt-ldNr. DEl 1'1609581
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Die Erlaubnis kann jederzeit widemrfen werden. Die Gemeinde wird die Erlaubnis nur in dringenden

Fällen widemrfe4 insbesondere dann, wenn der Erlaubnisnehmer seinen Pflichten aus dieser

Genehmigung nicht nachkornmt oder das öffentliche Interesse den Widemrf der Edaubnis erfordert.

Nach Widemrf dieser Erlaubnis oder bei Verzicht des Erlaubnisnebmsrs auf die Erlaubnis hat der

Erlaubnisnebmer auf seine Kosten die Wahlplakate zu entfernen und den urspränglichen Zustand der

Verketrsfläche wiederherzustellen. Gleiches gilt nach Erlöschen der Erlaubnis.

Kommt der Erlaubnisnehmer den Verpflichtungen zur Unterhaltung der Wahlplakate oder seiner

Entfernung oder Veränderung inneftalb einer ihm von der Gemeinde gesetzt€tl Frist nicht nach' so kann

das Erforderliche auf Kosten des Erlaubnisnehmers durch die Gemeinde angeordnet werden-

Die Wahlplakate sind nach dem Wabltag unve'lzüglich zu enfemen-

Dt]rch die Inanqnrchnahme der Erlaubnis erkennt der Erlaubnisnehmer die vorgenannten Bedingungen

und Auflagen ausdrücHich an-

12.

13 .

Mit frEmdlioh-en GrüfJ en
Im Auflrag
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